
 
 

 

 

 Hauseingangstür-Sperrzeiten 
 

 
Um unbefugten Personen nicht die Möglichkeit zu geben, unsere Wohnhäuser 

zu betreten, werden die Mieter ersucht die Hauseingangstüren in der Zeit von 

21.oo bis 07.oo Uhr gesperrt zu halten. Gesperrt bedeutet, dass kein Unbefugter 

von außen das Wohnhaus betreten kann. 

 

Eine automatische Türöffnungsanlage funktioniert nur, wenn die 

Hauseingangstüre nicht versperrt, sondern nur verriegelt ist. Das Hantieren am 

Entriegelungszapfen ist grundsätzlich zu unterlassen. 

 

Bei Wohnanlagen ohne automatische Türschließanlage sind die Hausbewohner 

während der Sperrzeit verpflichtet, nach Betreten oder Verlassen des Hauses, die 

Haustüre wieder abzuschließen. 

 

 


